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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/070/2017 AZ:

04.05.2017

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Nutzungsänderungsantrag von Wohnraum in Büroraum
Müllerkoppel 23
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
08.06.2017 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Gestellt wird ein Antrag zur Nutzungsänderung eines Wohnraumes in einen gewerblichen 
Büroraum auf dem Grundstück „Müllerkoppel 23“.
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Kuhkoppel“. Im Bebauungsplan ist als als Art der baulichen Nutzung WR festgesetzt. 

Die Zulässigkeit der Umnutzung wurde im Vorwege mit der Bauaufsicht geklärt, siehe 
Anlage.

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle erteilt nach § 36 i.V.m. § 34 BauGB sein 
gemeindlilches Einvernehmen zum Antrag für die Umnutzung eines Wohnraumes in einen 
gewerblich genutzten Büroraum auf dem Grundstück „Müllerkoppel 23“.

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt dem Bürgermeister, die 
Genehmigung nach der Erhaltungssatzung „Kuhkoppel“ für die Umnutzung eines 
Wohnraumes in einen gewerblich Büroraum auf dem Grundstück „Müllerkoppel 23“ zu 
erteilen.

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Datum: Unterschrift:
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Von: Maass@Kreis-RZ.de [mailto:Maass@Kreis-RZ.de]  

Gesendet: Freitag, 21. April 2017 09:06 
An: Gade-Müller 

Betreff: AW: Aumühle, Müllerkoppel 23 
Hallo Frau Gade Müller, 

solange es nur bei einem Raum bleibt mit reinen Bürotätigkeiten, ist das kein Problem gem. § 13 

BauNVO. 

Es muss aber ein Nutzungsänderungsantrag gestellt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Ch. Maaß 

 

Kreis Herzogtum-Lauenburg 

Der Landrat 

Fachdienst Bauaufsicht 

23909 Ratzeburg 

 

Tel.:04541-888-426 

Fax.:04541-888-158 

Mail:maass@kreis-rz.de  

 
Von: Gade-Müller [mailto:c.gade-mueller@amt-hohe-elbgeest.de]  

Gesendet: Mittwoch, 19. April 2017 12:33 

An: Maaß, Christiane, 330-15 
Betreff: Aumühle, Müllerkoppel 23 
Hallo Frau Maaß, 
auf dem Grundstück Müllerkoppel 23 möchte der Eigentümer für einen Raum einen 
Nutzungsänderungsantrag stellen und dieses Zimmer als Büro nutzen. Der Eigentümer 
betreibt ein Gewerbe als Fliesenleger. Das Gewerbe und das Büro soll in Aumühle an-
gemeldet werden. Es entsteht aber kein Publikumsverkehr. Die Lagerräume des Ge-
werbes sollen unverändert in Hamburg bleiben. Ist das möglich? Im B-Plan 2 „Kuhkop-
pel“ ist der Bereich als WR ausgewiesen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
C. Gade-Müller 
=========================================================== 
Amt Hohe Elbgeest 
Fachdienst Planen und Bauen 
Christine Gade-Müller 
Christa-Höppner-Platz 1 
21521 Dassendorf 
Tel.: 04104/990-607 
Fax.: 04104/990-7607 
=========================================================== 
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